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Protokollauszug Gemeinderat

9. Sitzung vom 25. Mai 2023, Beschluss Nr. 202

202 73.03 Strassen

73.03.07 Kantonsstrassen

73.03.07.02 Landstrasse, Wilerstrasse

Flankierende Massnahmen Kanton, Wiler- und Landstrasse; Ver-

nehmlassungsverfahren

Sachverhalt

Das TieFbauamb des Kantons SL Gallen unterbreitet: das Kanbonssbrassenprojekt zu den Flankieren-

den Massnahmen an derWiler- / Landstrasse zurVernehmlassung nach Art:. 35 des Strassengeset-

zes (SbrG). Nach Art. 35 Abs. 1 StrG ist die betroffene politische Gemeinde bei der Projektierung an-
zuhören. Nach Art. 35 Abs. 2 SbrG regelt die politische Gemeinde in der Gemeindeordnung, bei wel-

chen Projekten die zuständige Gemeindebehörde ihren Vernehmlassungsbeschluss der Bürger-
schaft unberbreibet. Ohne diese Regelung in der Gemeindeordnung ist eine den gesetzlichen Vor-

schriFten entsprechende Vernehmlassung des Gemeinderabes nicht möglich.

Folgende Unterlagen werden dem Gemeinderat vorgelegt:

• Ubersichtsplan

• Technischer Bericht

• Kostenvoranschlag

• Situation Teil 1

• Sifcuation Teil 2

• LängenproFil
• NormalproFile

• QuerproFileTeil 1

• QuerproFileTeil2

• Landerwerbs- und Enteignungsplan Teil 1
• Landerwerbs- und Enbeignungsplan Teil 2

• WerkleitungenTeill

• WerkleitungenTeil2
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Selb Abschluss des Mitwirkungsverfahrens wurden Optimierungen am Projekt vorgenommen.

Im vorliegenden Projekt sind die Anpassungen umgesetzt. So wurden bei privaben Grundstü-

cken, wo auch aus Sicherheitsaspekten möglich, Anpassungen vorgenommen. Weiber wird die

Bushalbesbelle HoFwiesen als BushoF ausgestaltet. Die Studie erfolgte im AuFtrag des Kantons.
Die Projekbausarbeitung und -Umsetzung ist als Dribtprojekt der Gemeinde vorgesehen. Auf die

WeiterFührung des Trotboirs ab der Hofackerstrasse Richtung Engi wird verzichteb. Ausserdem

wurde der Einlenker der HoFackerstrasse verbreitert.
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Die SchaFFung einer Querungsmöglichkeit im Bereich HoFackerstrasse Für Fussgänger wurde

ebenfalls geprüFt. DieVerkehrsmessungen zeigten aber, dass die notwendigen Frequenzen bei

weibem nicht: erreicht werden. Damit: die Sbrasse auch mit einem Kinderwagen oder Rollator ein-

Fach gequert werden kann, wird der Randabschluss abgesenkt.

Nicht nochmals geprüft wurde die Umlegung der Kantonssfcrasse. Während der Projekterarbei-

fcung der Kanbonsprojekbe wurde durch einen unabhängigen Verkehrsplaner die Variante „Lan-

genrainsfcrasse mit Kreisel im LerchenFeld" geprüft: und dem beschlossenen Kantonsstrassenab-

tausch gegenübergestellt. Das Gutachten zeigte, dass die Reisezeibvia LerchenFeld und UmFah-

rungsstrasse höher als die Route über Bütschwil ist.

Die Erstellung des BushoFes HoFwiesen ist als Dribtprojekb der Gemeinde Bütschwil-Ganber-

schwil auFgenommen. Die Erstellungskosten (ohne Planung) werden gemäss Berechnungen des

Ingenieurbüros Sbeiger + ParLner AG auF Fr. 329'OOQ.— geschätzt. Der Kanton beteiligt sich mit

pauschal Fr.185'000.— an den Kosten. Die Kosten der Gemeinde liegen somit: bei

Fr.144'000.—.
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Im Kostenvoranschlag wurden die Kosfcen mit einer Genauigkeit von +,-10% ermifctelL Die Ge-

sambkosten von Fr. 3'582'SOO.— setzen sich wie Folgt: zusammen:

;\';!:;|;,!,|,1|1.1|||,|

021 GmndstOcksGnverb

039 Nebentosten
000 Kosten für Grundstück

111 Regiearbelten

112 Prüfunacd
113 Baustelleneinrichtung
116 Holzen und Roden
117 Abbruche und Demontagen

125 Temporäre Verköhrsführurvg

151 Bauartidton für Werklellungon
181 Garten- urxl Landschaftsbau
183 Zaune und Arsalemgange

100 Vorbereitung, Spezjaltiefbau, Instandsetzung, Umgebung

211 Baugruben u, Erdbau

221 Fundattonsschlchten für Verkehrsanlsgen
222 Pflgsterungen und AbscWsse
223 Belagsaibsilen

237 Kanallsallonsn und Enhvässofungen
241 Ortbetonbau

282 Signalisierung; Strassensignale
286 Mgrkterung SLrf Verkehrsflächen
200 Tlefbau- und. Unlerlagbauariielten

592 Beleuchtung

599 NebeneinricWungen
500 Elektro u. Telekommunikation

831 Musler und Materialprüfungen

B33 Ven/ielfSKigungen und Plankopien
B51 ProjektleHung u. Piojeklbeglellung d. Bauhefr

B72 Honorare: ßaulnsonlour
B73 Honorare; Elektrolngenieur

B76 Honorare; Spezialisten
BOO Übrlße Aufwendungen

Total

Anteil Kanton 65%
Anlöil öoniolndo 35%

Anteil Kanton Ohnebinkosten SKI Wattvfll

!'.'y^lll';'l'-i'.'l'5il!.r,

;ir^^:iin.l:

?=i^y,U L;i!:i,(

Ir r r.

360'OOO.CX)
185'ODO.OO

545'ODO.OO

95'OOO.OQ
38'DOO.OO

oo'ooo.oo

4'OOO.GO

155'000,00
21'500,00

41'OGO.OO

25'OOO.CIO

25-000.00
494-500,00

45-000.00

wooo.oo
300^000,00

660WO.OO
47(y000.00

5'000.00

12'OOO.QO

10'OOO.QO
1'fi62'000.00

83'QOO.OO
115'OOd.OO
m'ooo.oo

ss'ooo.oo

lO'OOO.OO
zsD'oao.oo

2EWOOO.OO
5'OOQ.OO

53'QOO.OO
683-000.00

3'582'SOO.OO

2'042'066.00

1W574,00
440'BGO.OO

4. Das Genehmigungsprojekk wurde soweit: rechtlich, technisch und betrieblich möglich optimiert:.
Somit ist die Vernehmtassung positiv zu beantworten.

5. Der Gemeinderat unberstellt dem Fakultativen ReFerendum gemäss Art. 37 Abs. 2 der Gemein-

deordnung Beschlüsse überVernehmlassungen zu Sbrassenbauten des Kantons, wenn der Kos-

benvoranschlag 1 Million Franken übersteigt:. Die Gesambkosten der der Flankierenden Massnah-

men an derWiler- und Landstrasse belaufen sich auFFr. 3'582'500.— (Preisstand Februar 2023).
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Das Fakultative ReFerendumsverFahren gemäss Art. 14 FF. der Gemeindeordnung ist durchzuFüh-

ren.

6. Die Bevölkerung sollte an einer öfFentlichen InFormabionsveranstaltung über das optimierte

Projekt und das weitere Vorgehen inFormierk werden. Als Termin wird 21 Juni 2023 vorgeschla-

gen. Die Veranstaltung ist öFFentlich zugänglich.

Beschluss

1. Der Gemeinderat Bükschwil-Ganfcerschwil stimmt dem vorliegenden Projekt der Flankierenden

Massnahmen an derWiler- und Landstrasse zu.

2. Der Anteil der Gemeinde an das Projekt der FlankierendenMassnahmen an der Wiler-und Land-

sbrasse im Betrag von Fr. 1 '099'574.— (35% der Gesamtkosten) wird zugesichert.

3. Der Beschluss des Gemeinderates über die Gubheissung des Kanfconsstrassenprojekbes wird ge-

mäss Art. 37 der Gemeindeordnung vom 7. August 2023 bis 15. September 2023 dem Fakulba-

biven ReFerendum unterstellt:.

4. Die Bevölkerung wird an einer öFFenblichen InFormafcionsveranstaltung am 21. Juni 2023,19.30
Uhr, Turnhalle Dorf, Büfcschwil, über das Projekt und die weiteren Schritte inFormierb.

MifcteilunQ durch Protokollauszua an:

a) Tiefbauamfc des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen (separates

Schreiben)

b) Akten

Publikation im Mitteilunqsblatt:

13 Ja
D Nein

Versand am: S.Juni 2023

Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil

Karl Brändle Tamara Oberhänsli
Gemeindepräsident Ratsschreiberin-Stv.
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